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b) Danzig-Weftpreußen 

Verordnung betr. die Be[hHlagnahHme polnifhHen Bermögens in Danzig. 

vom 4. September 1939 
(Gejegblatt für die Freie Stadt Danzig S. 465.). 

Auf Grund Artikel II des Staatsgrundgejekes der Freien Stadt ®dn3ig vom 1. Sep- 
tember 1939 (G®I. S. 435) wird folgendes verordnet: 

Sl 

Das gefamte Bermögen des polijdhen Staates, polnijdher Staatseinridhtungen ein-= 
Jcließlich forderungsähnliden Rechten und dergleidhen ijt bejhlagnahmt und wird ein- 
gezogen. 

} $2 
Das ausfchließliHe Berfügungsrecht über das vorgenannte polnijcdhe Bermögen fteht 

einem Staatsfommiljar 3U. 
3Zum Staatsiommijjar wird Oberregierungsrat Dr. Nickel beltellt. 

$3 
Yeber die Be/dhlagnahme, Einziehung und Ent/hädigung des Vermögens jurijtijcher 

und natürlidher Perfonen ponifcdher Nationalität entjdheidet der Staatsiommijffar. 

&4 
Wer einen Gegenftand, der im $ 1 hezeidhneten Art in Berfügung hat, ift verpflichtet, 

diejen unverzüglid) dem Staatsfommijfar anzuzeigen. Dieje Anzeigepflicht erftredt ficd 
auc) auf jurijtijde und natürlidHe Perfonen Danziger Staatsangehörigkeit. 

Der Staatstommijjar fann über die Verwertung des Vermögens [elbit entjdheiden oder 
die Ent|hHeidung befonderen Ireuhändern übertragen, die er [elbft einfebt. 

Mit dem Inkrafttreten diefer Berordnung ijt jede Berfügung über polnildes Bermögen 
recdhtsungültig. 

7 

57 

Darüber hinaus wird mit Gefängnis oder Gelditrafe bis 3zu 500000 Gulden beitraft= wer d 
jeine Anzeigepflicht verlegt, über das Vermögen ohne Zujtimmung des Staatsfommif[ars 
Dder des von ihm eingelebten Ireuhänders verfügt vder in anderer Weife den Zielen diefer 
Verordnung zuwiderhandelt. 

86 
Diefe Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkfündung in Kraft. 

Danzig, den 4. September 1959. 

Albert Forjter, Gauleiter,


